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KOLLEKTIVVERTRAG
der Berufsvereinigung von ArbeitgeberInnen in Rettungs- und zugehörigen

Sanitätsberufen (BARS)

§ 1 Vertragschließende Parteien

Der Kollektivvertrag wird vereinbart zwischen der

Berufsvereinigung von ArbeitgeberInnen in
Rettungs- und zugehörigen Sanitätsberufen
(BARS), Hollergasse 2–6, 1150 Wien,

einerseits
und dem

Österreichischen Gewerkschaftsbund,

Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck,
Journalismus, Papier,
Alfred-Dallinger-Platz 1, 1034 Wien

und der

Gewerkschaft VIDA,
Johann-Böhm-Platz 1, 1020 Wien,

andererseits.

§ 2 Geltungsbereich

Dieser Kollektivvertrag gilt

1. Fachlich:
für die Mitglieder des Arbeitgeberverbandes BARS

2. Persönlich:
für alle Arbeitnehmer bzw Arbeitnehmerinnen, die
dem fachlichen Geltungsbereich unterliegen

3. Örtlich:
für das gesamte Bundesgebiet Österreichs.

§ 3 Allgemeine Aufnahmebestimmungen

Als Voraussetzungen für die Beschäftigung gelten:

1. die erforderliche körperliche und geistige Eignung,

2. die zur Erfüllung der Berufspflichten erforderliche
Vertrauenswürdigkeit und

3. die erfolgreiche Absolvierung der für die Verwen-
dung notwendigen Ausbildung.

§ 4 Dienstzettel

Alle Arbeitnehmer bzw Arbeitnehmerinnen erhalten
unverzüglich nach Arbeitsbeginn bzw bei jeder inhalt-
lichen oder bezugsrechtlichen Änderung des Arbeits-

verhältnisses einen Dienstvertrag oder Dienstzettel
gemäß § 2 Arbeitsvertragsrechtsanpassungsgesetz
(AVRAG).
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§ 5 Verschwiegenheitspflicht

(1) Der Arbeitnehmer bzw die Arbeitnehmerin ist ver-
pflichtet, das Dienstgeheimnis zu wahren. Dies gilt für
alle Angelegenheiten, die mit der Ausübung des
Dienstes in Zusammenhang stehen, und zwar einer-
seits für alle die Patienten bzw Patientinnen oder sons-
tigen versorgten und betreuten Personen betreffen-
den, andererseits alle organisationsbezogenen Infor-
mationen und Daten, die dem Arbeitnehmer bzw der
Arbeitnehmerin im Rahmen des Dienstverhältnisses
bekannt werden. Diese Pflicht gilt auch über die Been-
digung des Dienstverhältnisses hinaus und kann nur

mit Zustimmung des Arbeitgebers bzw der Arbeitge-
berin oder durch gerichtliche Anordnung aufgehoben
werden.

(2) Insbesondere ist es dem Arbeitnehmer bzw der
Arbeitnehmerin untersagt, in Sozialen Medien oder
sonstigen Internet- oder Messaging-Diensten jegliche
Art von Informationen, die im Zusammenhangmit der
Ausübung seines bzw ihres Dienstes stehen, zu pos-
ten, zu teilen oder auf sonstige Weise an andere Per-
sonen weiterzugeben.

§ 6 Sorgfaltspflicht

(1) Der Arbeitnehmer bzw die Arbeitnehmerin ist ver-
pflichtet, sich mit den Vorschriften des Arbeitgebers
bzw der Arbeitgeberin vertraut zu machen und diese
zu wahren. In Ausübung des Dienstes hat der Arbeit-
nehmer bzw die Arbeitnehmerin, soweit vorgesehen,
die vorgeschriebene Dienstkleidung zu tragen. Der Ar-
beitnehmer bzw die Arbeitnehmerin hat die ihm bzw

ihr anvertrauten Kraftfahrzeuge, Geräte und sonsti-
gen Gegenstände mit Sorgfalt zu behandeln und zu
pflegen.

(2) Er bzw sie hat das Ansehen und die Interessen des
Arbeitgebers bzw der Arbeitgeberin durch untadeliges
Benehmen zu wahren.

§ 7 Alkohol- und Drogenmissbrauch

(1) In Ausübung des Dienstes ist der Genuss von al-
koholischen oder sonstigen die Arbeitsfähigkeit beein-
trächtigenden Substanzen strengstens untersagt. Der
Arbeitnehmer bzw die Arbeitnehmerin hat auch darauf
zu achten, dass er bzw sie seinen bzw ihren Dienst
stets in arbeitsfähigem Zustand antritt.

(2) Der Arbeitnehmer bzw die Arbeitnehmerin ist ver-
pflichtet, sich im Falle des Verdachtes einer Alkoholi-

sierung oder eines Drogenmissbrauches über Auffor-
derung des Arbeitgebers bzw der Arbeitgeberin einem
Alko-Test bzw einer Untersuchung auf Drogen zu un-
terziehen, wobei der Arbeitgeber bzw die Arbeitgebe-
rin die Kosten des geforderten Tests trägt. Das Recht
des Arbeitgebers bzw der Arbeitgeberin, im Falle eines
positiven Testergebnisses den Ersatz der Kosten vom
Arbeitnehmer bzw von der Arbeitnehmerin zu begeh-
ren, wird dadurch nicht beeinträchtigt.

§ 8 Aus-, Fort- und Weiterbildung

(1) Der Arbeitnehmer bzw die Arbeitnehmerin ist ver-
pflichtet, an den vom Arbeitgeber bzw von der Arbeit-
geberin angeordneten und/oder gesetzlich vorge-
schriebenen Kursen, Seminaren, Lehrgängen und
Vorträgen teilzunehmen, soweit nicht berücksichti-
gungswürdige Interessen des Arbeitnehmers bzw
der Arbeitnehmerin der Teilnahme entgegenstehen.
Er bzw sie hat den Nachweis der mit Erfolg abgelegten
Prüfungen zu erbringen.

(2) Der Arbeitgeber bzw die Arbeitgeberin wird zur
ständigen Aus-, Fort- undWeiterbildung seiner Arbeit-
nehmer bzw Arbeitnehmerinnen im notwendigen Aus-
maß beitragen, sodass diesen stets alle erforderlichen
Kenntnisse zur Ausübung des Dienstes verfügbar
sind.

(3) Soweit Schulungs- und Fortbildungsveranstaltun-
gen vom Arbeitgeber bzw von der Arbeitgeberin ange-
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ordnet und/oder gesetzlich vorgeschrieben werden,
sind diese als Arbeitszeit zu bezahlen und haben nach
Möglichkeit während der Normalarbeitszeit stattzufin-
den.

(4) Eine Bildungskarenz oder -freistellung kann nach
den jeweils geltenden gesetzlichen Bestimmungen
gewährt werden.

(5) Der Arbeitgeber bzw die Arbeitgeberin ist ver-
pflichtet, alle notwendigen Kosten zu tragen, die im
Zusammenhang mit von ihm bzw ihr angeordneten
Maßnahmen gemäß Absatz 1 stehen.

(6) Auf Verlangen des Betriebsrates ist über Schu-
lungsmaßnahmen zu beraten.

§ 9 Urlaubsanspruch

(1)Der Urlaub richtet sich nach den jeweils geltenden
gesetzlichen Bestimmungen.

(2) Begünstigte Behinderte im Sinne des § 2 Behin-
derteneinstellungsgesetzes haben in jedem Urlaubs-
jahr Anspruch auf einen Sonderurlaub im Ausmaß
von 2 Werktagen. Dieser Anspruch erhöht sich bei ei-
ner Behinderung von 70% auf 3, ab 80% auf 6 Werk-
tage. Bei einem in diesem Urlaubsjahr angetretenen
Kuraufenthalt, der im unmittelbaren Zusammenhang
mit der Behinderung steht, entfällt dieser Sonderur-
laub.

(3) Allen Arbeitnehmern bzw Arbeitnehmerinnen ge-
bührt für jedes Arbeitsjahr ein bezahlter Urlaub von
30 Werktagen. Das Urlaubsausmaß erhöht sich nach
10-jähriger Betriebszugehörigkeit auf 32 Werktage,
nach 15-jähriger Betriebszugehörigkeit auf 34 Werk-
tage und nach 20-jähriger Betriebszugehörigkeit auf
36 Werktage. Diese Regelung gilt als Vorgriff auf die
Erhöhung des Urlaubs nach 25 Dienstjahren gemäß
§ 2 Abs 1 Urlaubsgesetz.

§ 10 Versetzungen und Verwendungsänderungen

Bei einer mehr als durchgehend zwei Wochen dauern-
den Verwendung in einer höheren Tätigkeit ist für die
Dauer der Verwendungsänderung die Differenz der

Entgelte der beiden Verwendungsgruppen als Zulage
zu bezahlen. Im Übrigen gelten die einschlägigen ge-
setzlichen Bestimmungen.

§ 11 Arbeits- und Sicherheitskleidung

(1) Der Arbeitgeber bzw die Arbeitgeberin hat die zur
Erfüllung der Dienstpflichten notwendige Arbeits- und
Sicherheitsbekleidung entsprechend den gesetzlichen
Vorschriften und allfälligen anwendbaren internen
Vorschriften oder Richtlinien des Arbeitgebers bzw
der Arbeitgeberin zur Verfügung zu stellen.

(2) Der Arbeitnehmer bzw die Arbeitnehmerin ist ver-
pflichtet, diese Kleidung sorgsam zu verwenden und
für die Reinigung Sorge zu tragen. Der Arbeitgeber
bzw die Arbeitgeberin hat die Möglichkeit, die Reini-

gung selbst durchzuführen. Übernimmt der Arbeit-
nehmer bzw die Arbeitnehmerin die Reinigung, erhält
er bzw sie dafür eine Reinigungspauschale in der Höhe
von € 14,– 12-mal jährlich.

(3) Über die Anzahl der dem Arbeitnehmer bzw der
Arbeitnehmerin zur Verfügung zu stellenden Beklei-
dungsstücke und die Tragedauer sowie die Art der Rei-
nigung sind auf Betriebsvereinbarungsebene entspre-
chend bedarfsorientierte Regelungen zu treffen.
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§ 12 Kündigungsfristen

(1) Der Arbeitgeber bzw die Arbeitgeberin kann das
Dienstverhältnis durch vorherige Kündigung zum 15.
oder zum Letzten eines Kalendermonats lösen. Die
Kündigungsfrist beträgt in den ersten beiden Dienst-
jahren des Arbeitnehmers bzw der Arbeitnehmerin
6 Wochen und erhöht sich
nach Vollendung des 2. Dienstjahres auf 2 Monate,
nach Vollendung des 5. Dienstjahres auf 3 Monate,
nach Vollendung des 15. Dienstjahres auf 4 Monate
und nach Vollendung des 25. Dienstjahres auf 5 Mona-
te.

(2) Der Arbeitnehmer bzw die Arbeitnehmerin kann
das Dienstverhältnis unter Einhaltung einer einmona-
tigen Kündigungsfrist zum 15. oder zum Letzten eines
Kalendermonats lösen. Es kann vereinbart werden,
dass bei Führungs- bzw Schlüsselkräften diese Kündi-
gungsfrist bis zu einem halben Jahr ausgedehnt wer-
den kann, doch darf die vom Arbeitgeber bzw von
der Arbeitgeberin einzuhaltende Frist nicht kürzer sein
als die mit dem Arbeitnehmer bzw mit der Arbeitneh-
merin vereinbarte Kündigungsfrist.

§ 13 Arbeitszeitrechtliche Bestimmungen

Für alle Arbeitnehmer bzw Arbeitnehmerinnen gelten
das Arbeitsruhegesetz (ARG) und das Arbeitszeitge-
setz (AZG) in der jeweils geltenden Fassung. Die

Nichtgeltung einzelner arbeitszeitrechtlicher Bestim-
mungen in außergewöhnlichen Fällen ex lege bleibt
davon unberührt.

§ 14 Wöchentliche bzw tägliche Arbeitszeit

(1) Die wöchentliche Normalarbeitszeit beträgt
grundsätzlich 40 Stunden, die tägliche Normalarbeits-
zeit grundsätzlich 8 Stunden.

(2) Abweichend von der Regelung des AZG sind in
dieser Normalarbeitszeit vom Arbeitgeber bzw von
der Arbeitgeberin bezahlte Pausen von je 30 Minuten

pro Arbeitstag enthalten, ausgenommen jene Berei-
che, für welche in den Anhängen andere Regelungen
vorgesehen sind.

(3) Bei einer täglichen Arbeitszeit, die 6 Stunden nicht
überschreitet, wird diese Pause aliquot bemessen.

§ 15 Ruhezeit

(1) Alle Arbeitnehmer bzw Arbeitnehmerinnen haben
grundsätzlich Anspruch auf eine ununterbrochene
11 Stunden tägliche und 36 Stunden wöchentliche,
zusammenhängende Ruhezeit.

(2) Aufgrund der Ermächtigung des § 12 Abs 2 AZG
wird die ununterbrochene Ruhezeit unter den dort an-
geführten Bedingungen in Einzelfällen auf mindestens
neun Stunden verkürzt.
Eine entsprechende Verkürzung der Ruhezeit ist in
den Bereichen Rettungs- und Krankentransport-
dienst, einschließlich Ambulanz- und Katastrophen-
hilfsdienst, möglich. Voraussetzung ist das Vorliegen
einer Situation, die eine Verkürzung der Ruhezeit not-

wendig macht, insbesondere unvorhergesehene
Ereignisse (zB zeitkritische Notfälle).
Zur Sicherstellung der Erholung des Arbeitnehmers
bzw der Arbeitnehmerin sind weitere Maßnahmen zu
treffen, falls die Ruhezeit weniger als 10 Stunden be-
trägt. Diese Maßnahmen werden unter Beiziehung
des arbeitsmedizinischen Dienstes festgelegt.

(3) Bei einer Ruhezeitverkürzung unter 10 Stunden
wird dem Arbeitnehmer bzw der Arbeitnehmerin zum
Ausgleich ein Zeitguthaben im Ausmaß des 2-fachen
der Ruhezeitverkürzung gewährt. Dieses Zeitgutha-
ben wird innerhalb von 13 Wochen (bzw 3 Monaten)
nach den Wünschen des Arbeitnehmers bzw der Ar-
beitnehmerin verbraucht.
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§ 16 Ruhezeit auf Reisen

(1) Ruhezeit bei Reisen mit Erholungsmöglich-
keiten:
Aufgrund der Ermächtigung des § 20b Abs 3 AZG wird
festgelegt, dass ausreichende Erholungsmöglichkei-
ten, welche eine Verkürzung der täglichen Ruhezeit
erlauben, bestehen, sofern ein Aufenthalt in einer an-
gemessenen Unterkunft, während der Reisezeit ge-
währleistet ist.

(2) Ruhezeit bei Reisen ohne Erholungsmög-
lichkeiten:
Aufgrund der Ermächtigung des § 20b Abs 4 AZG wird
für den Fall, dass während der Reisezeit keine ausrei-
chenden Erholungsmöglichkeiten bestehen, unter den
dort und in § 20b Abs 5 AZG angeführten Bedingungen
(Verkürzung nur zweimal pro Kalenderwoche) die täg-
liche Ruhezeit auf neun Stunden verkürzt.

§ 17 Dienstplanerstellung

Die Lage der Normalarbeitszeit und ihre Änderung ist
gemäß § 19c Abs 1 AZG zu vereinbaren. Dort, wo ein
Dienstplan erforderlich ist, ist dieser jeweils spätes-
tens zwei Wochen im Vorhinein bekannt zu geben.

Für den vereinbarten Durchrechnungszeitraum ist je-
weils einen Monat im Voraus ein Rahmendienstplan zu
erstellen, der die voraussichtliche Diensteinteilung
festlegt.

§ 18 Gleitende Arbeitszeit

Bei gleitender Arbeitszeit kannmittels Betriebsverein-
barung gemäß § 4b Abs 4 AZG die tägliche Normalar-

beitszeit auf 10 Stunden ausgedehnt werden (Beila-
ge 1, Mustervereinbarung).

§ 19 Andere Verteilung der Normalarbeitszeit

(1) Einarbeitung von Fenstertagen:
Aufgrund der Ermächtigung des § 4 Abs 3 AZG wird
bestimmt, dass der Einarbeitungszeitraum gemäß
§ 4 Abs 2 AZG durch Betriebsvereinbarung über das
im § 4 Abs 3 1. Satz AZG bestimmte Maß von 13 Wo-
chen verlängert werden kann.

(2) Ermächtigungen der Betriebsvereinbarun-
gen:
Aufgrund der Ermächtigung des § 4 Abs 6 AZG wird
zugelassen, dass in Betriebsvereinbarungen Regelun-
gen über die Ausdehnung der Normalarbeitszeit nach
§ 4 Abs 6 und über die Übertragung von Zeitguthaben
nach § 4 Abs 7 AZG getroffen werden, wobei in einzel-
nen Wochen eines 13-wöchigen (bzw 3-monatigen)
Durchrechnungszeitraumes die Normalarbeitszeit
auf 45 Stunden und die tägliche Normalarbeitszeit
auf 10 Stunden ausgedehnt wird. Dies erfolgt unter
der Bedingung, dass der zur Erreichung der durch-
schnittlichen Normalarbeitszeit erforderliche Zeitaus-
gleich jedenfalls in mehrtägigen zusammenhängen-
den Zeiträumen verbraucht wird.

Der Durchrechnungszeitraum von 13 Wochen gilt
grundsätzlich für alle von diesem Kollektivvertrag er-
fassten Rechtsträger, sofern nicht in einem der Anhän-
ge zu diesem Kollektivvertrag etwas anderes festge-
legt wird.

(3) Tägliche Normalarbeitszeit bei 4-Tagewo-
che:
Die tägliche Normalarbeitszeit kann bei regelmäßiger
Verteilung der gesamten Wochenarbeitszeit auf vier
Tage auf zehn Stunden/Tag ausgedehnt werden.

(4) Überstunden bei 4-Tagewoche:
Gemäß § 7 Abs 6 AZG wird zugelassen, dass die Ar-
beitszeit bei Verteilung der Wochenarbeitszeit auf
4 Tage an diesen Tagen durch Überstunden bis auf
12 Stunden ausgedehnt werden kann.
Die Betriebsvereinbarungen werden zu solchen Ar-
beitszeitverlängerungen ermächtigt.

– 10 –



(5) Normalarbeitszeit bei Arbeitsbereitschaft:
Aufgrund der Ermächtigung des § 5 Abs 1 Z 1. AZG
wird zugelassen, dass bei Arbeitsbereitschaft gemäß
§ 5 Abs 1 Z 2. AZG im Bereich des Rettungs- und Kran-

kentransportdienstes einschließlich Ambulanz- und
Katastrophenhilfsdienst die wöchentliche Normalar-
beitszeit auf 60 Stunden, die tägliche Normalarbeits-
zeit auf 12 Stunden ausgedehnt wird.

§ 20 Lenkzeitenregelung

(1) Gemäß § 13b Abs 2 und 3 AZG werden für KFZ-
Lenker bzw KFZ-Lenkerinnen unter den dort genann-
ten Bedingungen zusätzlich zu den nach § 7 Abs 1
AZG zulässigen Überstunden weitere Überstunden zu-
gelassen. Festgehalten wird, dass diese Sonderrege-
lung nur für solche Lenker bzw Lenkerinnen zulässig
ist, bei denen das Lenken eines KFZ im Vordergrund
der arbeitsvertraglichen Pflichten steht.

(2)Gemäß § 14a Abs 1 AZGwird zugelassen, dass die
tägliche Lenkzeit bis auf 9 Stunden, zweimal wöchent-
lich jedoch bis auf 10 Stunden täglich ausgedehnt
wird.

(3)Gemäß § 14a Abs 2 AZGwird unter den dort ange-
führten Bedingungen zugelassen, dass die wöchentli-
che Lenkzeit bis auf 56 Stunden verlängert wird.

(4) Gemäß § 15a Abs 2 AZG wird zugelassen, dass
unter den dort angeführten Bedingungen die tägliche
Ruhezeit für Lenker bzw Lenkerinnen der im § 15a
AZG angeführten Kraftfahrzeuge dreimal wöchentlich
auf mindestens neun zusammenhängende Stunden
täglich verkürzt wird.

(5) Für KFZ-Lenker bzw KFZ-Lenkerinnen wird gemäß
§ 16 Abs 4 AZG eine Verlängerung der Einsatzzeit von
Lenkern bzw Lenkerinnen bis auf 14 Stunden zugelas-
sen. Dies gilt nicht für Lenker bzw Lenkerinnen, für die
aufgrund der arbeitsvertraglichen Pflichten nicht das
Lenken eines Kraftfahrzeuges im Vordergrund steht
(§ 16 Abs 5 AZG).

§ 21 Zeitguthaben bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses

Aufgrund der Ermächtigung des § 19e Abs 2 AZG wird
festgelegt, dass für Guthaben an Normalarbeitszeit
bei Beendigung des Dienstverhältnisses ein Zuschlag

nicht gebührt, wenn der Arbeitnehmer bzw die Arbeit-
nehmerin vorzeitig unbegründet austritt oder das
Dienstverhältnis durch Entlassung endet.

§ 22 Rufbereitschaft

Rufbereitschaft kann innerhalb eines Zeitraumes von
drei Monaten an 30 Tagen vereinbart werden. Diese

Vereinbarung kann entweder einzelvertraglich oder
mit Betriebsvereinbarung getroffen werden.

§ 23 Regelungen gemäß Arbeitsruhegesetz

Gemäß § 12a Arbeitsruhegesetz (ARG) werden fol-
gende zur Verhinderung eines wirtschaftlichen Nach-
teils sowie zur Sicherung der Beschäftigung notwendi-
gen Ausnahmen von der Wochenend- und Feiertags-
ruhe zugelassen:

Arbeiten aufgrund von Großschadensereignissen, Epi-
demien oder sonstigen nicht planbaren Ereignissen,
die Leben und Gesundheit von Menschen gefährden,
und Übungen (maximal 2 pro Kalenderjahr) dazu, in
dem zur Bewältigung jeweils erforderlichen Zeitaus-
maß.
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§ 24 Lohn- und Gehaltsordnungen

Die den Arbeitnehmern bzw den Arbeitnehmerinnen
gebührenden Löhne und Gehälter, einschließlich der
Zulagen und Zuschläge sowie sonstige entgeltrele-
vante Bestimmungen einschließlich solcher über die
Abgeltung von Dienstreisen und der Reinigung von Ar-
beits- und Sicherheitskleidung, sind in den Lohn- und
Gehaltsordnungen der dem fachlichen Geltungsbe-

reich dieses Kollektivvertrages unterliegenden Arbeit-
geber bzw Arbeitgeberin enthalten. Deren Inhalte
werden als landesspezifische Anhänge zu diesem Kol-
lektivvertrag festgehalten. Diese Anhänge sind als in-
haltliche Bestandteile des Kollektivvertrages verein-
bart.

§ 25 Verwendungsgruppen

(1) Der vorliegende Kollektivvertrag bestimmt, dass
die in den Lohn- und Gehaltsordnungen der Arbeitge-
ber bzw der Arbeitgeberin enthaltenen Löhne, Gehäl-
ter, Zulagen und Zuschläge sowie sonstigen entgeltre-
levanten Bestimmungen, soweit sie in den Anhängen
dieses Kollektivvertrages festgehalten werden, als
Bestandteile des Kollektivvertrags Geltung haben.
Da die in diesen Anhängen als Grundlagen der Ein-
gruppierungen der Arbeitnehmer bzw Arbeitnehmerin
beinhalteten Verwendungsgruppen sohin weiter anzu-
wenden sind, werden die im Folgenden vereinbarten
Bestimmungen über Verwendungsgruppen erst in

Kraft treten, wenn die entsprechenden Regelungen
der Anhänge ihre Wirksamkeit verloren haben wer-
den.

(2) Die Arbeitnehmer bzw die Arbeitnehmerinnen
werden in die nachstehenden Verwendungsgruppen
entsprechend ihrer Verwendungsart (Planstelle) ein-
gestuft. Bei Verwendung eines Arbeitnehmers bzw ei-
ner Arbeitnehmerin in unterschiedlichen Bereichen
entscheidet die überwiegende Verwendungsart.
Voraussetzung für die Einstufung ist die der Verwen-
dungsgruppe entsprechende Ausbildung.

§ 26 Verwendungsgruppenschema

A. Arbeitnehmer bzw Arbeitnehmerin des Ret-
tungs- und Krankentransportdienstes ein-
schließlich Ambulanz- und Katastrophenhilfs-
dienst (KAT)

Verwendungsgruppe A.1.:

Arbeitnehmer bzw Arbeitnehmerin in Ausbil-
dung, Hilfskräfte, Reinigungskräfte, Essenszu-
steller und Essenszustellerinnen

Verwendungsgruppe A.2.:

Rettungssanitäter bzw Rettungssanitäterin, die
auch als Sanitätseinsatzfahrer bzw Sanitätsein-
satzfahrerin Verwendung finden kann

Ausbildungsvoraussetzungen:
gesetzliche Rettungssanitäterausbildung

Verwendungsgruppe A.3.:

– Notfallsanitäter bzw Notfallsanitäterin

– Leitstellendisponenten bzw Leitstellendispo-
nentin von Bezirks- und Bereichsleitstellen

– Sachbearbeiter bzw Sachbearbeiterin im Ret-
tungs- und Krankentransportdienst sowie im
Ambulanz- und Katastrophenhilfsdienst mit
entsprechender Zusatzausbildung (zB Beauf-
tragter bzw Beauftragte gemäß Medizinpro-
duktegesetz, Hygienebeauftragter bzw Hy-
gienebeauftragte, Praxisanleiter bzw Praxis-
anleiterin).

Ausbildungsvoraussetzungen:
wie A2 sowie jeweils erforderliche fachspezifische
Ausbildungen, zB Leitstellenkurs nach den Richtlinien
des Arbeitgebers bzw der Arbeitgeberin, Notfallsani-
täterausbildung

Verwendungsgruppe A.4.:

– Leiter bzw Leiterin von Bereichsleitstellen

– Dienstführer bzw Dienstführerin

– Sachbearbeiter bzw Sachbearbeiterin mit ho-
her Eigenverantwortung (Arbeitnehmer bzw
Arbeitnehmerin, die selbstständige und ei-
genverantwortliche Tätigkeiten, zu denen be-
sondere Fachkenntnisse und praktische Fä-
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higkeiten notwendig sind, ausführen undwei-
sungsberechtigt sind, zB bezirksübergreifen-
de Sachbearbeitertätigkeiten).

Ausbildungsvoraussetzungen:
Leitstellenleiter bzw Leitstellenleiterin: Einschlägige
Führungskräfteausbildung nach den Richtlinien des
Arbeitgebers bzw der Arbeitgeberin oder gleichwerti-
ge Ausbildung.

B. Allgemein – insbesondere Arbeitnehmer bzw
Arbeitnehmerin im Büro und Verwaltungsdienst
einschließlich Aus-, Fort- und Weiterbildung

Verwendungsgruppe B.1.:

Arbeitnehmer bzwArbeitnehmerin, die einfache
(Hilfs-)Tätigkeiten, für die keine spezifische
Ausbildung erforderlich ist, ausführen.

(zB Bürohilfsdienst, Reinigungsarbeiten, Essensaus-
gabe, Küchenarbeiten, Lagerarbeiten, Ferialprakti-
kanten bzw Ferialpraktikantinnen)

Verwendungsgruppe B.2.:

Telefonisten bzw Telefonistinnen, Rezeptionis-
ten bzw Rezeptionistinnen, Materialverwalter
bzw Materialverwalterinnen

Ausbildung:
einschlägige abgeschlossene Lehr- oder Schulausbil-
dung oder entsprechend gleichwertige praktische
Ausbildung

Verwendungsgruppe B.3.:

Arbeitnehmer bzw Arbeitnehmerinnen in der
Buchhaltung, Sicherheitsfachkraft, Sachbear-
beiter bzw Sachbearbeiterin, Servicetelefon

(Sachbearbeiter bzw Sachbearbeiterin: zB Schu-
lungsbeauftragter bzw Schulungsbeauftragte, Fuhr-
parkkoordinator bzw Fuhrparkkoordinatorin, gehobe-
ne Sekretariatsaufgaben, EDV-Administrator bzw
EDV-Administratorin, Ein- und Verkäufer bzw Ein-
und Verkäuferin, Mitgliederverwaltung, Abrechner
bzw Abrechnerin im Rettungs- und Krankentransport-
dienst sowie Ambulanz- und Katastrophenhilfsdienst,

Haustechniker bzw Haustechnikerin, Garagen- und
Werkstattmeister bzw Garagen- und Werkstattmeis-
terin)

Verwendungsgruppe B.4.:

Lohn- und Gehaltsverrechner bzw Lohn- und
Gehaltsverrechnerin, Buchhalter bzw Buchhal-
terin mit Buchhalterprüfung, Hausingenieur
bzw Hausingenieurin (HTL), Operator bzw Ope-
ratorin, Bezirkssekretär bzw Bezirkssekretärin,
Garagenmeister bzw Garagenmeisterin mit
Meisterprüfung (Kfz-Bereich)

Verwendungsgruppe B.5.:

Bilanzbuchhalter bzwBilanzbuchhalterin, Leiter
bzw Leiterin Controlling, Leiter bzw Leiterin von
Bezirksstellen, Referatsleiter bzwReferatsleite-
rin von Landesorganisationen

(Angestellte, die schwierige Arbeiten verantwortlich
selbstständig ausführen, wozu besondere Fachkennt-
nisse und praktische Erfahrung notwendig und die re-
gelmäßig mit der Führung, Unterweisung und Beauf-
sichtigung von Mitarbeitern bzw Mitarbeiterinnen be-
auftragt sind.)

Verwendungsgruppe B.6.:

Abteilungsleiter bzw Abteilungsleiterin von
Landesorganisationen, Geschäftsleiter bzw Ge-
schäftsleiterin eines Leitstellen- oder Verwal-
tungsverbundes

(Angestellte, die Arbeiten erledigen, die besonders
verantwortungsvoll sind, selbstständig ausgeführt
werden müssen, wozu umfangreiche, überdurch-
schnittliche Berufskenntnisse undmehrjährige prakti-
sche Erfahrung erforderlich sind, und die mit der re-
gelmäßigen und dauernden verantwortlichen Füh-
rung, Unterweisung und Beaufsichtigung von Ange-
stelltengruppen und der Dienstmannschaft beauftragt
sind.)

Verwendungsgruppe B.7.:

Mitglieder der Geschäftsleitung

§ 27 Sonderzahlungen

(1) Alle Arbeitnehmer bzw Arbeitnehmerinnen erhal-
ten einmal pro Kalenderjahr ein 13. und ein 14. Mo-
natsentgelt (Weihnachtsremuneration und Urlaubszu-
schuss). Die Berechnungsgrundlage für die Sonder-
zahlungen ist das durchschnittliche Entgelt der letzten
voll gearbeiteten 13 Wochen bzw 3 Monate. Den wäh-
rend des Kalenderjahres ein- oder austretenden Ar-

beitnehmern bzw Arbeitnehmerinnen gebührt der ali-
quote Anteil.

(2) Als Auszahlungstermine gelten der 31.Mai bzw
der 30.November eines jeden Kalenderjahres als ver-
einbart. Andere Fälligkeiten können über Betriebsver-
einbarung vereinbart werden.
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(3) Zeiten des Arbeitsverhältnisses ohne Entgeltan-
spruch vermindern nicht den Anspruch auf Sonder-
zahlungen. Ausgenommen sind die gesetzlich ange-

führten Fälle, wie zum Beispiel § 14 und § 15 Abs 2
des MSchG, § 10 Arbeitsplatzsicherungsgesetz,
§ 119 Abs 3 ArbVG, § 11 AVRAG.

§ 28 Dienstjubiläen

(1) Nach ununterbrochener tatsächlicher Dauer des
Dienstverhältnisses gebührt zum 25-jährigen Dienst-
jubiläum ein Monatsentgelt, sofern nicht in einzelnen
Betriebsvereinbarungen eine für den Arbeitnehmer
bzw die Arbeitnehmerin günstigere Regelung besteht.
Bei sich aus Betriebsvereinbarungen ergebenden spä-
ter fällig werdenden Zahlungen sind Vorleistungen

aufgrund dieses Kollektivvertrages auf den Gesamt-
anspruch von Jubiläumszahlungen aufgrund der Be-
triebsvereinbarungen anrechenbar.

(2) Die Auszahlung erfolgt gemeinsam mit der Ge-
haltsauszahlung des Monates, in welchen das Dienst-
jubiläum fällt.

§ 29 Ausbildungs- und Vordienstzeitenanrechnung

(1) Für die Berechnung der zeitabhängigen Ansprü-
che aus dem Dienstverhältnis werden angerechnet:

a) Die bei Arbeitgebern bzw Arbeitgeberinnen, die
dem fachlichen Geltungsbereich dieses Kollektivver-
trages unterliegen zugebrachten, nachgewiesenen
hauptberuflichen Dienstzeiten.

b) Die hauptberuflich bei anderen Arbeitgebern bzw
Arbeitgeberinnen geleisteten Dienstzeiten ähnlicher
Art im halben Ausmaß, jedoch höchstens 5 Jahre.
Für Dienstverhältnisse, die ab dem 1.März 2014 be-
gründet wurden, werden die hauptberuflich bei ande-
ren Arbeitgebern bzw Arbeitgeberinnen geleisteten
Dienstzeiten ähnlicher Art im vollen Ausmaß, jedoch
höchstens 5 Jahre, angerechnet.

c) Als aktives, ordentliches Mitglied (freiwilliger/eh-
renamtlicher Mitarbeiter bzw freiwillige/ehrenamtli-
che Mitarbeiterin) eines dem fachlichen Geltungsbe-
reich dieses Kollektivvertrages unterliegenden Arbeit-
gebers bzw Arbeitgeberin geleistete Dienstzeiten.
Hierbei sind die geleisteten Stunden zu addieren und
mittels Division durch 173 auf die entsprechende Zahl
von Monaten umzurechnen.

d) Erfolgreich absolvierte, für das Dienstverhältnis
einschlägige Ausbildungen werden im Ausmaß der re-
gulären Mindeststudien- oder Ausbildungsdauer,
höchstens jedoch im Ausmaß von 5 Jahren, angerech-
net, soweit diese durch die Einstufung nicht ohnedies
bereits berücksichtigt sind.

e) Zeiten eines beim nunmehrigen Arbeitgeber bzw
bei einer nunmehrigen Arbeitgeberin abgeleisteten
ordentlichen Zivildienstes oder erfolgreich absolvier-
ten Freiwilligen Sozialjahres gemäß Freiwilligengesetz
(FreiwG) im halben Ausmaß.

(2) Insgesamt werden Vordienstzeiten nach Abs 1
lit a) bis e) im Ausmaß von höchstens 10 Jahren ange-
rechnet.

(3) Vordienstzeiten sind vom Arbeitnehmer bzw von
der Arbeitnehmerin bei sonstigem Verfall spätestens
binnen eines Jahres nach Antritt des Dienstes beim Ar-
beitgeber bzw bei der Arbeitgeberin geltend zu ma-
chen und diesem auf Verlangen nachzuweisen. Die
Anrechnung wird ab dem der Geltendmachung folgen-
den Monatsersten wirksam.

§ 30 Abfertigung

(1) Der Anspruch auf Abfertigung bei Auflösung des
Arbeitsverhältnisses richtet sich nach den einschlägi-
gen gesetzlichen Bestimmungen.

(2) Wird das Arbeitsverhältnis durch den Tod des Ar-
beitnehmers bzw der Arbeitnehmerin aufgelöst, so

gebührt den Erben, sofern sie unterhaltsberechtigt,
Ehegatte bzw Ehegattin oder eingetragener Partner
bzw Partnerin sind, über den gesetzlichen Anspruch
hinaus die Differenz zur vollen Abfertigung (alt).
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§ 31 Supervision

Für Arbeitnehmer bzw Arbeitnehmerinnen im Ret-
tungs- und Krankentransportdienst und im Katastro-
phenhilfsdienst, die in einer besonderen Belastungssi-
tuation stehen, bietet der Arbeitgeber bzw die Arbeit-
geberin Supervision in der Dienstzeit an. Die konkre-

ten Zielgruppen und Regelungen sind in einer Be-
triebsvereinbarung zu regeln, die auch Bestimmun-
gen über maximale Obergrenzen der Stunden und
die Kostenübernahme durch den Arbeitgeber bzw die
Arbeitgeberin enthalten kann.

§ 32 Freie Tage

(1) Der 24.12. sowie der 31.12. sind grundsätzlich
für alle Arbeitnehmer bzw Arbeitnehmerinnen unter
Fortzahlung des Entgeltes dienstfrei.

(2) Für alle Arbeitnehmer bzw Arbeitnehmerinnen,
die an einem dieser Tage Dienst haben, ist ein bezahl-
ter Ersatztag im Ausmaß der Arbeitszeit am 24.12.
bzw am 31.12. zu gewähren.

§ 33 Dienstverhinderungen

(1) Bei Dienstverhinderung ist unverzüglich die
Dienststelle zu verständigen.

(2)Der Arbeitnehmer bzw die Arbeitnehmerin hat An-
spruch auf Freistellung von der Arbeitsleistung unter
Fortzahlung des Entgeltes, insbesondere aus nachste-
henden Gründen und im nachstehenden Ausmaß:

bei eigener Eheschließung .............. 3 Arbeitstage
bei Tod des Ehegatten bzw der Ehegat-
tin oder des Lebensgefährten bzw der
Lebensgefährtin .......................... 3 Arbeitstage
bei Tod eines Kindes, Stief- oder Pflege-
kindes ...................................... 3 Arbeitstage
bei Tod eines Eltern-, Stief-, oder Pfle-
geelternteiles ............................. 2 Arbeitstage

bei Übersiedlung des eigenen Haus-
halts ........................................ 2 Arbeitstage
bei Niederkunft der Ehefrau oder Le-
bensgefährtin ............................. 2 Arbeitstage
bei Eheschließung von Geschwistern,
Kindern oder Pflegekindern ............. 1 Arbeitstag
bei Tod von Enkelkindern, Geschwis-
tern, Schwiegereltern oder Großeltern 1 Arbeitstag
bei Schuleintritt eines Kindes, Stief-
oder Pflegekindes in die Volksschule .. 1 Arbeitstag

Bei Vorladung zu Ämtern und Behörden wird die nach-
gewiesen notwendige Freizeit gewährt.
Der Ehe ist die eingetragene Partnerschaft gleichzu-
stellen.

§ 34 Sabbatical

(1) Die Arbeitnehmer bzw die Arbeitnehmerinnen ha-
ben die Möglichkeit, einvernehmlich mit dem Arbeit-
geber bzw der Arbeitgeberin unter folgenden Bedin-
gungen 6 oder 12 Monate bezahlte Berufspause
(= Sabbatical) zu machen:

a) Während eines Zeitraumes von 60 Monaten wer-
den statt 100% des Bruttoentgelts nur 90% des Brut-
toentgelts verrechnet, wobei in den letzten 6 Monaten
dieses Zeitraumes der Arbeitnehmer bzw die Arbeit-
nehmerin die Berufspause in Anspruch nimmt.

b) Während eines Zeitraumes von 60 Monaten wer-
den statt 100% des Bruttoentgelts nur 80% des Brut-
toentgelts verrechnet, wobei in den letzten 12 Mona-
ten dieses Zeitraumes der Arbeitnehmer bzw die Ar-
beitnehmerin die Berufspause in Anspruch nimmt.

c) Während eines Zeitraumes von 48Monatenwerden
statt 100% des Bruttoentgelts nur 75% des Brutto-
entgelts verrechnet, wobei in den letzten 12 Monaten
dieses Zeitraumes der Arbeitnehmer bzw die Arbeit-
nehmerin die Berufspause in Anspruch nimmt.
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d) Während eines Zeitraumes von 24 Monaten wer-
den statt 100% des Bruttoentgelts nur 75% des Brut-
toentgelts verrechnet, wobei in den letzten 6 Monaten
dieses Zeitraumes der Arbeitnehmer bzw die Arbeit-
nehmerin die Berufspause in Anspruch nimmt.

(2) Andere Modelle können zwischen Arbeitgeber bzw
Arbeitgeberin und Arbeitnehmer bzw Arbeitnehmerin
einvernehmlich festgelegt werden. Kommt keine Eini-
gung zustande, so ist der Betriebsrat zur Beratung
beizuziehen. Sollte das Arbeitsverhältnis vor Inan-

spruchnahme bzw Rückkehr aus der Berufspause be-
endet werden, sind die einbehaltenen Gehaltsanteile
nachzuverrechnen. Nach der Rückkehr aus dem Sab-
batical hat der Arbeitnehmer bzw die Arbeitnehmerin
Anspruch auf Wiederbeschäftigung im selben Stun-
denausmaß wie vor Beginn der Ansparphase. Der Ar-
beitnehmer bzw die Arbeitnehmerin genießt für die
Dauer des Sabbaticals bis 1 Monat danach Kündi-
gungsschutz ausgenommen Kündigungsgründe im
Sinne des MSchG. Für die Vereinbarung eines Sabba-
ticals ist die Schriftform erforderlich.

§ 35 Karenz

(1) Arbeitnehmer bzw Arbeitnehmerinnen haben im
Anschluss an die Karenz gem MSchG bzw gem VKG,
frühestens aber nach Ablauf des 24. Lebensmonats
des Kindes, Anspruch auf einen Sonderurlaub (An-
schlusskarenz) unter Verzicht auf die Dienstbezüge
bis längstens zum vollendeten dritten Lebensjahr
desKindes.Dieser Anspruch ist bis spätestens 6Mona-
te vor Beginn des Sonderurlaubes geltend zu machen.
Der bzw die im Sonderurlaub befindliche Arbeitneh-
mer bzw Arbeitnehmerin hat dem Arbeitgeber bzw
der Arbeitgeberin bis spätestens 3 Monate vor Ablauf
des Sonderurlaubes mitzuteilen, ob das Arbeitsver-
hältnis nach dem Ende des Sonderurlaubes fortge-
setzt wird. Wird Sonderurlaub in Anspruch genom-
men, so gelten dafür alle Rechte wie bei Karenz laut
Mutterschutzgesetz. Im Anschluss an den Sonderur-
laub kann Elternteilzeit entsprechend den gesetzli-
chen Bestimmungen des MSchG vereinbart werden.

(2) Im Arbeitsverhältnis in Anspruch genommene ge-
setzliche Elternkarenzen oder Familienhospizzeiten
sind bis zur Dauer von maximal 12 Monaten pro Ka-
renz für alle Ansprüche, die sich nach der Dauer der
Dienstzeit richten, anzurechnen. Diese Anrechnung
gilt für Karenzen ab 1. Jänner 2012. Allfällige günsti-
gere gesetzliche Bestimmungen bleiben unberührt.

(2a) Im Arbeitsverhältnis in Anspruch genommene
gesetzliche Elternkarenzen, Familienhospizzeiten
oder Pflegekarenzzeiten sind bis zur Dauer von maxi-

mal 24 Monaten pro Karenz für alle Ansprüche, die
sich nach der Dauer der Dienstzeit richten, anzurech-
nen. Diese Anrechnung gilt für Karenzen ab 1. Jänner
2014. Allfällige günstigere gesetzliche Regelungen
bleiben aufrecht.

(3) Arbeitnehmer bzw Arbeitnehmerinnen haben An-
spruch auf Pflegekarenz (Karenzierung ohne Entgelt-
anspruch) für einen pflegebedürftigen Angehörigen,
welcher die Pflegegeldstufe 3 bezieht oder dessen
dementsprechende Pflegebedürftigkeit bis zur Ge-
währung der Pflegegeldstufe durch ein ärztliches At-
test bestätigt ist. Als Angehörige im Sinne dieser Be-
stimmung gelten die in § 14a Abs 1 AVRAG genannten
Personen. Anträge auf Pflegekarenz sind mit den ent-
sprechenden Unterlagen schriftlich zumindest einen
Monat vor dem geplanten Antritt der Pflegekarenz
dem Arbeitgeber bzw der Arbeitgeberin zu übermit-
teln. Anspruch auf Pflegekarenz besteht insgesamt
maximal für 24 Monate. Eine allfällige vorzeitige Be-
endigung der Pflegekarenz hat der Arbeitnehmer
bzw die Arbeitnehmerin dem Arbeitgeber bzw der Ar-
beitgeberin spätestens eine Woche nach Beendigung
der Pflege schriftlich zu melden. Der Arbeitgeber bzw
die Arbeitgeberin hat in diesem Fall die Arbeitsaufnah-
me innerhalb eines Monats ab dem Meldezeitpunkt zu
dem vor Antritt der Pflegekarenz vereinbarten Ar-
beitszeitausmaß zu gewährleisten. Die Kündigungs-
schutzbestimmungen des § 10 Mutterschutzgesetz
kommen analog zur Anwendung.

§ 36 Teilzeit

(1) Teilzeitarbeit liegt vor, wenn die vertragliche wö-
chentliche Normalarbeitszeit die durch diesen Kollek-
tivvertrag für Vollzeitkräfte festgesetzte wöchentliche
Normalarbeitszeit unterschreitet. Ein Arbeitnehmer
bzw eine Arbeitnehmerin hat unter folgenden Bedin-

gungen Anspruch auf Anhebung seines bzw ihres wö-
chentlichen Stundenausmaßes: Es wird der Durch-
schnitt aller innerhalb eines Beobachtungszeitraumes
von einem Kalenderjahr geleisteten Arbeitsstunden
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ermittelt. Dabei werden entgeltfreie Zeiträume nicht
berücksichtigt.

(2) Ergibt sich aus dieser Berechnung eine im Ver-
gleich zur vereinbarten Arbeitszeit höhere Stunden-
anzahl an durchschnittlich geleisteten Wochenstun-
den, so werden 50% der durchschnittlichen Mehrleis-
tung (bei kaufmännischer Rundung auf ganze Stun-
den) dem bisher vereinbarten Stundenausmaß hinzu-
gefügt. Ein Anspruch auf Anpassung besteht nicht,
wenn weniger als zwei Stunden pro Woche ermittelt
werden.

(3) Ferner darf durch diese Stundenanpassung die in
diesem Kollektivvertrag vereinbarte wöchentliche
Normalarbeitszeit nicht überschritten werden. Jeweils
im Jänner erhalten der betroffene Arbeitnehmer bzw
die betroffene Arbeitnehmerin über ausdrückliches
Verlangen eine Auflistung seiner bzw ihrer im unmit-
telbar vorangegangenen Beobachtungszeitraum ge-
leisteten tatsächlichen Arbeitsstunden und der sich
daraus ableitenden neuen Wochenstundenverpflich-
tung. Der Arbeitnehmer bzw die Arbeitnehmerin kann
die Erhöhung dieser Wochenstunden ablehnen.

§ 37 Verfallsregelung

Alle Ansprüche der Arbeitnehmer bzw Arbeitnehme-
rinnen müssen bei sonstigem Verfall innerhalb von
vier Monaten ab Fälligkeit bzw Bekanntwerden schrift-

lich geltend gemacht werden, soweit nicht zwingende
gesetzliche Regelungen anderes vorsehen.

§ 38 Geltungsbeginn und Geltungsdauer

(1) Dieser Kollektivvertrag sowie die einen integrie-
renden Bestandteil dieses Kollektivvertrags bildenden
bundeslandspezifischen Anhänge dieses Kollektivver-
trags treten mit 1. Juli 2015 in Kraft und werden auf
unbestimmte Zeit abgeschlossen. Innerhalb des ers-
ten Jahres der Geltung dieses Kollektivvertrages ver-
zichten beide Parteien auf die Ausübung ihres ordent-
lichen Kündigungsrechtes. Anschließend kann der
Kollektivvertrag von beiden Seiten zu jedemQuartals-
ende, unter Einhaltung einer dreimonatigen Kündi-

gungsfrist, aufgelöst werden. Die Kündigung muss
zu ihrer Rechtswirksamkeit gegenüber der anderen
vertragschließenden Partei mittels eingeschriebenen
Briefes ausgesprochen werden.

(2) Durch den Abschluss dieses Kollektivvertrages
werden bestehende, die Arbeitnehmer bzw Arbeitneh-
merinnen begünstigende Bestimmungen in Betriebs-
vereinbarungen und Einzelverträgen nicht berührt.

– 17 –



BEILAGE 1:

Empfohlene Muster-Betriebsvereinbarung über die Einführung der gleitenden
Arbeitszeit gemäß § 18 BARS-KV

Zwischen der

Firma ..............................................................................................................................
(im Folgenden Arbeitgeber bzw Arbeitgeberin genannt)

und dem

Betriebsrat für ....................................................................................................................
(im Folgenden Betriebsrat genannt)

wird folgende

Betriebsvereinbarung über die Einführung der Gleitenden Arbeitszeit

abgeschlossen:

1. Geltungsbereich
Diese Betriebsvereinbarung gilt, sofern nachfolgend
nichts anderes bestimmt ist, für alle Arbeiter bzw Ar-
beiterinnen und Angestellten des Arbeitgebers bzw
der Arbeitgeberin.
Ausgenommen vom Geltungsbereich dieser Betriebs-
vereinbarung sind

– alle Arbeitnehmer bzw Arbeitnehmerinnen, die dem
Berufsausbildungsgesetz und dem Gesetz über die
Beschäftigung von Kindern und Jugendlichen unter-
liegen,

– alle Arbeitnehmerinnen, die sich in Mutterschutz
gemäß Mutterschutzgesetz befinden,

– leitende Angestellte, die gemäß § 1 Abs 2 Z 8 Ar-
beitszeitgesetz vom Geltungsbereich dieses Geset-
zes ausgenommen sind,

– alle Arbeitnehmer bzw Arbeitnehmerinnen, die sich
in einem Probearbeitsverhältnis befinden,

– alle Arbeitnehmer bzw Arbeitnehmerinnen, die ihre
Arbeitszeit überwiegend außerhalb der Arbeitsstät-
te verbringen,

– alle Ferialpraktikanten bzw Ferialpraktikantinnen,

– alle Mitarbeiter bzw Mitarbeiterinnen der Telefon-
zentrale,

– alle Mitarbeiter bzw Mitarbeiterinnen des Reini-
gungsdienstes,

– ............................................................

2. Dauer und Lage der fiktiven Normalarbeits-
zeit
Fiktive Normalarbeitszeit ist jene Arbeitszeit, die als
Grundlage für bezahlte Abwesenheiten des Arbeitneh-
mers bzw der Arbeitnehmerin (zB bezahlte Dienstver-
hinderungen, Feiertage, Urlaube) herangezogen wird.

Die im anzuwendenden Kollektivvertrag festgelegte
wöchentliche Normalarbeitszeit beträgt
.................... Stunden.
Die fiktive wöchentliche Normalarbeitszeit beträgt da-
her .................... Stunden und wird auf die einzel-
nen Wochentage folgendermaßen verteilt:
...............................................................
...............................................................

3. Kernzeit
Kernzeit ist jene Arbeitszeit, in welcher der Arbeitneh-
mer bzw die Arbeitnehmerin jedenfalls an seinem bzw
ihrem Arbeitsplatz anwesend sein muss. Die Kernzeit
ist nachfolgend festgelegt:
...............................................................
...............................................................
Jede Abwesenheit des Arbeitnehmers bzw der Arbeit-
nehmerin von seinembzw ihremArbeitsplatz während
der Kernzeit ist nur nach vorheriger schriftlicher Zu-
stimmung durch den jeweiligen Vorgesetzten bzw
die jeweilige Vorgesetzte oder bei Vorliegen eines be-
rechtigten Dienstverhinderungsgrundes zulässig.

4. Gleitzeitrahmen
Der Gleitzeitrahmen ist jener zeitliche Rahmen, inner-
halb dessen der Arbeitnehmer bzw die Arbeitnehme-
rin unter Berücksichtigung der betrieblichen Erforder-
nisse den Beginn und das Ende seiner bzw ihrer tägli-
chen Normalarbeitszeit selbst bestimmen kann. Der
Gleitzeitrahmen ist folgendermaßen festgelegt:
Arbeitsbeginn: .............................................
Arbeitsende: ................................................
In betrieblich notwendigen Ausnahmefällen behält
sich der Arbeitgeber bzw die Arbeitgeberin die Be-
schränkung der Gleitmöglichkeit durch den jeweiligen
Vorgesetzten bzw die jeweilige Vorgesetzte ausdrück-
lich vor.
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– In folgenden Betriebsabteilungen ist eine ausrei-
chende Besetzung an den einzelnen Wochentagen
in der Zeit von .................... bis
.................... Uhr durch Absprache der Arbeit-
nehmer bzw Arbeitnehmerinnen untereinander si-
cherzustellen:
............................................................

Arbeitsleistungen außerhalb des Gleitzeitrahmens
sind nur nach vorheriger ausdrücklicher Anordnung
durch den Arbeitgeber bzw die Arbeitgeberin gestat-
tet.

5. Beginn und Ende sowie Dauer der täglichen
Ruhepause
Der Arbeitnehmer bzw die Arbeitnehmerin verpflichtet
sich, bei einer Gesamtdauer seiner Tagesarbeitszeit
von mehr als 6 Stunden die Arbeitszeit durch eine Ru-
hepause vonmindestens 30Minuten zu unterbrechen.
Der Arbeitnehmer bzw die Arbeitnehmerin kann diese
Ruhepause innerhalb des folgenden Pausenrahmens
abhalten:
Arbeitsende: ................................................

6. Höchstzulässige Dauer der täglichen Normal-
arbeitszeit
Die tägliche Normalarbeitszeit darf ....................
Stunden nicht überschreiten.
Der Arbeitnehmer bzw die Arbeitnehmerin verpflichtet
sich, die höchstzulässige Dauer der täglichen Normal-
arbeitszeit einzuhalten.

7. Dauer der Gleitzeitperiode
Gleitzeitperiode ist jener Zeitraum, innerhalb dessen
die wöchentliche Normalarbeitszeit im Wochendurch-
schnitt das Ausmaß der kollektivvertraglichen wö-
chentlichen Normalarbeitszeit von
.............................. Stunden zuzüglich besteh-
ender Übertragungsmöglichkeiten nicht überschrei-
ten darf.
Die Gleitzeitperiode beträgt

– 3 Monate und deckt sich mit dem jeweiligen Kalen-
dervierteljahr

– .................... Monat/e und beginnt am
..............................

8. Übertragungsmöglichkeit von Zeitguthaben
und Zeitschulden
Der Arbeitnehmer bzw die Arbeitnehmerin kann ein
am Ende der Gleitzeitperiode bestehendes Zeitgutha-
ben von maximal .................... Stunden in die
nächste Gleitzeitperiode übertragen. Die übertrage-
nen Stunden sind keine Überstunden sondern stellen
Normalarbeitszeit dar.
Der Arbeitnehmer bzw die Arbeitnehmerin kann eine
am Ende der Gleitzeitperiode bestehende Zeitschuld
von maximal .................... Stunden in die nächste
Gleitzeitperiode übertragen. Überschreitet am Ende

einer Gleitzeitperiode die tatsächliche Zeitschuld die-
ses maximal übertragbare Ausmaß, wird die Differenz
zwischen maximaler Übertragungsmöglichkeit und
tatsächlicher Zeitschuld mit dem Normalstundensatz
bei der Monatsabrechnung in Abzug gebracht.

– Aus den Zeitguthaben können maximal
.................... freie Tage (Gleittage) im Kalen-
derjahr konsumiert werden. Die Konsumation die-
ser Gleittage bedarf einer vorherigen schriftlichen
Genehmigung durch den jeweiligen Vorgesetzten
bzw die jeweilige Vorgesetzte.

9. Arbeitszeitaufzeichnung
Der Beginn und das Ende der Arbeitszeit werden durch
.............................. (zB elektronische Zeiterfas-
sung) .................... aufgezeichnet.
Der Arbeitnehmer bzw die Arbeitnehmerin verpflichtet
sich, Beginn und Ende seiner bzw ihrer täglichen Ar-
beitszeit durch .................... (zB entsprechendes
Betätigen des Zeiterfassungsgerätes)
.................... aufzuzeichnen.
In den Fällen berechtigter Abwesenheit vom Arbeits-
ort (zB bezahlte Dienstverhinderungen, Feiertage, Ur-
laube) wird für die Zeiterfassung die fiktive Normalar-
beitszeit des Arbeitnehmers bzw der Arbeitnehmerin
zugrunde gelegt.
Bei Dienstreisen wird die vom Arbeitnehmer bzw von
der Arbeitnehmerin bekannt zu gebende tatsächliche
Arbeitszeit, soweit diese innerhalb des Gleitzeitrah-
mens liegt, der .............................. (zB elektro-
nischen) .................... Zeiterfassung zugrunde
gelegt.

– Für die Zeiterfassung ist ein Gleitzeitbeauftragter
bzw eine Gleitzeitbeauftragte verantwortlich. Die-
sem bzw dieser obliegt die Kontrolle der erfassten
Zeiten, deren Korrektur, die manuelle Zeiteingabe
in den oben genannten Fällen sowie die Übertra-
gung von Zeitguthaben und Zeitschulden in die
nächste Gleitzeitperiode.

10. Beendigung des Arbeitsverhältnisses
Im Falle der Auflösung des Arbeitsverhältnisses sind
Zeitschulden bzw Zeitguthaben bis zum Ende des Ar-
beitsverhältnisses auszugleichen. Sind am Ende des
Arbeitsverhältnisses dennoch Zeitschulden oder Zeit-
guthaben offen, so werden bei der Endabrechnung
Zeitguthaben in Geld abgegolten, Zeitschulden mit
dem Normalstundensatz von der Endabrechnung ab-
gezogen.

11. Geltungsdauer

– Diese Betriebsvereinbarung tritt am
.............................. in Kraft und ist bis
.............................. befristet.
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– Diese Betriebsvereinbarung tritt am
.................... in Kraft und kann mit einer Frist
von 3 Monaten von beiden Vertragsparteien zum
Ablauf eines jeden Kalendermonates gekündigt
werden. Die Kündigung bedarf der Schriftform.

............................................................................... , am ..............................
Ort, Datum

.......................................................
Arbeitgeber bzw Arbeitgeberin

.......................................................
Vorsitzender bzw Vorsitzende des Betriebsra-

tes

Falls nicht zutreffend, bitte streichen!
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BEILAGE 2:

Empfohlene Muster-Betriebsvereinbarung gem § 97Abs 1 Z 6 und Z 12 ArbVG

über die Anzahl der den Arbeitnehmern bzw Arbeitnehmerinnen zur Verfügung
zu stellenden Bekleidungsstücke, die Tragedauer sowie die Art der Reinigung

der Arbeits- und Sicherheitskleidung,

Betriebsvereinbarung

abgeschlossen zwischen ........................................................................................................

und dem Betriebsrat für ........................................................................................................ .

1. Gegenstand der Betriebsvereinbarung
Der § 11 Abs 3 des Kollektivvertrages der BARS hält
fest, dass die Anzahl der den Arbeitnehmern bzw Ar-
beitnehmerinnen zur Verfügung zu stellenden Beklei-
dungsstücke und die Tragedauer sowie die Art der Rei-
nigung auf Betriebsvereinbarungsebene entspre-
chend bedarfsorientiert zu regeln ist.

2. Anzahl, Art und Tragedauer der den Arbeit-
nehmern bzw Arbeitnehmerinnen zur Verfü-
gung zu stellenden Bekleidungsstücke
Die Anzahl und die Art der Bekleidungsstücke sowie
die Tragedauer sind wie folgt geregelt:
...............................................................
...............................................................

3. Art der Reinigung
Die Arbeits- und Sicherheitskleidung wird vom Arbeit-
geber xx x pro Monat getauscht und gereinigt.
Besteht keine Tauschmöglichkeit, erhalten Arbeitneh-
mer bzw Arbeitnehmerinnen eine monatliche Abgel-
tung von € 14,– pro Monat (Wert 2015) für die Reini-
gung.
Bei besonderer Verschmutzung – zB Kontaminierung
– erhalten die Arbeitnehmer bzw Arbeitnehmerinnen
für die Reinigung bei einem Textilreinigungs- oderWä-
schereibetrieb die Kosten gegen Rechnungslegung er-
setzt.

............................................................................... , am ..............................
Ort, Datum

.......................................................
Arbeitgeber bzw Arbeitgeberin

.......................................................
Vorsitzender bzw Vorsitzende des Betriebsra-

tes
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ANHANG

VIII. ANHANG FÜR DAS BUNDESLAND WIEN

1. Juli 2015

Dieser Anhang beinhaltet die landesspezifischen, dem
Anhang vorbehaltenen Bestimmungen des Kollektiv-

vertrages, die einen integrierenden Bestandteil des-
selben bilden.
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1. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN:

1.1. Ausgenommen vom Geltungsbereich dieses An-
hangs sind Praktikanten bzw Praktikantinnen sowie
Volontäre bzw Volontärinnen. Volontär bzw Volontärin
ist, wer sich kurzfristig ausschließlich zu Ausbildungs-
zwecken in einer Einrichtung aufhält. Praktikant bzw
Praktikantin ist, wer im Rahmen einer schulischen
oder universitären Ausbildung aufgrund eines Lehr-
planes bzw einer Studienordnung verpflichtet ist,
praktische Tätigkeiten nachzuweisen.

1.2. Für alle diesemAnhang des Kollektivvertra-
ges unterliegende Arbeitnehmer bzw Arbeit-
nehmerinnen und Betriebe gültige Bestimmun-
gen:

1.2.1. Anrechenbare Vordienstzeiten
In Abänderung des § 29 (2) dieses Kollektivvertrages
gilt, dass Vordienstzeiten im maximalen Ausmaß von

nachweisbaren 5 Jahren in einschlägiger Tätigkeit an-
gerechnet werden.
Im Rettungsdienst bleibt die zum 01.01. 2006 gültige
Regelung, wie im berufsgruppenspezifischen Teil er-
läutert, aufrecht, ausgenommen Arbeitnehmer bzw
Arbeitnehmerinnen der Entlohnungsgruppe e.

1.2.2. Erhöhung der Löhne und Gehälter
Die Erhöhung der Löhne und Gehälter erfolgt einheit-
lich nach Verhandlungsergebnis der jährlichen Kollek-
tivvertragsverhandlungen.

1.2.3. Sonderzahlungen
In Ergänzung des § 27 (3) des Kollektivvertrages wird
zugelassen, dass bei Vereinbarung von Zeiten eines
Arbeitsverhältnisses ohne Entgeltanspruch diese bei
Berechnung der Sonderzahlungen als nicht anrechen-
bar vereinbart werden.

2. VERWENDUNGSGRUPPENSCHEMA:

2.1. Angestellte Verwaltungsdienst

Verwendungsgruppe I

Tätigkeiten, die keine besondere Ausbildung er-
fordern.

Verwendungsgruppe II

Angestellte mit einfachen Verrechnungsaufga-
ben, Schreibkräftemit Textverarbeitungskennt-
nissen, Angestellte von Jugendorganisationen
mit abgeschlossener Berufsausbildung (wäh-
rend der ersten vier Jahre der Betriebszugehö-
rigkeit)

Verwendungsgruppe III

Angestelltemit Branchenkenntnissen und Bran-
chenerfahrung (Fakturierungskenntnisse), Ver-
kaufsrepräsentanten bzw Verkaufsrepräsen-
tantinnen, Angestellte von Jugendorganisatio-
nen mit abgeschlossener Berufsausbildung (ab
dem fünften Jahr der Betriebszugehörigkeit),
Angestellte der Lohnverrechnung und der Buch-
haltung, Einsatzleiter bzw Einsatzleiterinnen
des Rettungsdienstes, Haustechniker bzw
Haustechnikerinnen, selbständige Materialver-
walter bzw Materialverwalterinnen und Ange-
stellte in der Breitenausbildung (Kurslehrer
bzw Kurslehrerinnen)

Verwendungsgruppe IV

Gruppenleiter bzw Gruppenleiterinnen für Fi-
nanzbuchhaltung, Personalverrechnung, Trans-
portbuchhaltung, EDV, Einkauf, Magazin, Con-
trolling

Verwendungsgruppe V

Abteilungsleiter bzw Abteilungsleiterinnen für
Finanz- und Personalverwaltung, Rettungs-
dienst, PR, Ausbildungswesen, Ärzte bzw Ärz-
tinnen.

Verwendungsgruppe VI

Mitglieder der Geschäftsleitung, die fürmehr als
einen Geschäftsbereich verantwortlich sind und
in deren Verantwortungsbereichen zumindest
100 hauptberufliche Arbeitnehmer bzw Arbeit-
nehmerinnen vollversichert beschäftigt sind.

Verwendungsgruppe M 1

Hilfsmeister bzw Hilfsmeisterinnen, Betriebs-
aufseher bzw Betriebsaufseherinnen

Verwendungsgruppe M II 0. F.

Meister bzw Meisterinnen ohne abgeschlossene
Fachschule

Verwendungsgruppe M II in. F

Meister bzw Meisterinnen mit abgeschlossener
Fachschule oder der Tätigkeit entsprechender
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abgeschlossener facheinschlägiger Meister-
bzw Meisterinnen- bzw Konzessionsprüfung.

Verwendungsgruppe M III

Obermeister bzw Obermeisterinnen

Verwendungsgruppe Lehrlingsentschädigung

Lehre Bürokauffrau bzwBürokaufmann im 1., 2.
und 3. Lehrjahr

2.2. Rettungsdienst

Verwendungsgruppe A: Arbeitnehmer bzw Ar-
beitnehmerinnen des Rettungs- und Kranken-
transportdienstes einschl. KAT
Das Verwendungsgruppenschema A lt § 26 des Kollek-
tivvertrages wird wie folgt ergänzt:

Verwendungsgruppe A3:

Als Praxisanleiter bzw Praxisanleiterinnen kön-
nen nur Lehrsanitäter bzw Lehrsanitäterinnen
nach Stellenplan eingestuft werden.

2.3. Speisenzusteller bzw Speisenzustellerin-
nen
Arbeitnehmer bzw Arbeitnehmerinnen im Essenszus-
telldienst sind Arbeiter bzw Arbeiterinnen und werden
in das Entlohnungsschema p2 eingereiht.

Arbeitnehmer bzw Arbeitnehmerinnen, die für beson-
dere Aufgabengebiete verwendet werden, sind in das
Entlohnungsschema p1 einzureihen. Unter diese Auf-
gaben fallen ua Lagerverwaltung, Tourenplanung etc.

2.4. Hilfsdienste, Transport- und Botendienste
Arbeitnehmer bzw Arbeitnehmerinnen, die für Hilfs-
dienste, Transport- und Botendienste eingesetzt wer-
den, die keiner Ausbildung bedürfen.

2.5. Ferialpraktikanten bzw Ferialpraktikantin-
nen, Ferialarbeiter bzw Ferialarbeiterinnen
Schüler bzw Schülerinnen oder Studenten bzw Stu-
dentinnen, die in den Ferien ein Praktikum absolvieren
und kein Pflichtpraktikum im Sinne der jeweils gülti-
gen Ausbildungsbestimmungen zu absolvieren haben
und daher lt Pkt 1.1. von den Regelungen des vorlie-
genden Kollektivvertrages ausgeschlossen sind.

2.6. Notärzte und Notärztinnen
Gruppe 1: Notärzte bzw Notärztinnen ohne zusätzli-
che Facharztausbildung
Gruppe 2: Notärzte bzw Notärztinnen mit zusätzlicher
Facharztausbildung

3. GEHALTSTABELLEN:

Gültig ab 1. Juli 2015

3.1. Angestellte Verwaltung und Sonstige
Die Angestellten erhalten aufgrund ihrer Tätigkeit und
der anrechenbaren Verwendungsgruppenjahre ein

Brutto-Monatsgehalt nach der in der Folge angeführ-
ten Gehaltstafel.

Gehaltsordnung

Angestellte (in Euro)

Verw.
Gr. I

Verw.
Gr. II

Verw.
Gr. III

Verw.
Gr. IV

Verw.
Gr. V

Verw.
Gr. VI

Verw.
Gr. M I

Verw.
Gr. M II

o.F.

Verw.
Gr. M II
m. F.

Verw.
Gr. M III

1. u 2. VGRJ. 1.635,30 1.767,20 2.126,60 2.752,80 3.705,50 5.645,00 2.389,50 2.764,30 2.922,40 3.303,50

nach 2 –"– 1.708,00 1.858,40 2.248,40 2.914,40 3.927,60 6.102,70 2.389,50 2.764,30 2.922,40 3.512,30

nach 4 –"– 1.780,70 1.949,60 2.370,30 3.076,10 4.149,70 6.482,20 2.486,90 2.935,90 3.062,30 3.721,10

nach 6 –"– 1.853,40 2.040,90 2.492,10 3.237,80 4.371,80 6.861,70 2.584,30 3.107,40 3.202,20 3.930,00

nach 8 –"– 1.926,10 2.132,20 2.613,90 3.399,40 4.594,00 7.241,20 2.681,70 3.278,90 3.342,10 4.138,80

nach 10 –"– 1.998,90 2.223,40 2.735,80 3.561,10 4.816,10 2.779,10 3.450,40 3.482,10 4.347,60

nach 12 –"– 2.071,60 2.314,70 2.857,60 3.722,80 5.038,20 2.876,50 3.622,00 3.622,00 4.556,50

nach 14 –"– 2.144,30 2.405,90 2.979,40 3.884,40 5.260,30 2.960,80 3.740,10 3.740,10 4.725,80

nach 16 –"– 2.217,10 2.497,20 3.101,20 4.046,10 5.482,40 3.045,10 3.858,30 3.858,30 4.895,30

nach 18 –"– 2.253,40 2.542,80 3.162,20 4.126,90 5.593,50 3.087,30 3.917,40 3.917,40 4.980,00
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Lehrlingsentschädigung

1. Lehrjahr ........................................... 481,30
2. Lehrjahr ........................................... 661,90
3. Lehrjahr ........................................... 821,90

Vorrückungen in höhere Gehaltsstufen
Alle Arbeitnehmer bzw Arbeitnehmerinnen rücken
nach jeweils zwei Jahren in die nächsthöhere Gehalts-
stufe vor. Haben diese die letzte Gehaltsstufe ihrer
Verwendungsgruppe erreicht, verbleiben sie in dieser.
Für vor Oktober 2006 eingetretene Arbeitnehmer bzw
Arbeitnehmerinnen gelten die Bestimmungen bezüg-
lich der Vorrückung wie folgt: Haben diese die letzte
Gehaltsstufe ihrer Verwendungsgruppe erreicht, wird
als Basis die nächste Verwendungsgruppe zur weite-
ren Entlohnung in Anwendung gebracht. Der Verbleib
in der Verwendungsgruppe ist aufgrund der Tätigkeit
erforderlich. Diese Vorrückung in die nächsthöhere
Verwendungsgruppe wird nur einmal unter oa Richtli-
nien angewendet.

3.2. Rettungsdienst

Entlohnungsschema Rettungsdienst
Entlohnungsgruppe

Stufe a b c e

1 2.191,10 1.730,80 1.533,20 1.406,30

2 2.245,10 1.773,00 1.569,60 1.422,20

3 2.299,30 1.815,10 1.605,80 1.438,10

4 2.353,90 1.857,80 1.641,90 1.453,90

5 2.408,30 1.902,70 1.678,10 1.469,60

6 2.462,80 1.948,60 1.714,20 1.485,80

7 2.554,70 1.997,30 1.750,70 1.501,60

8 2.647,10 2.046,30 1.786,90 1.517,60

9 2.739,00 2.115,30 1.823,00 1.533,30

10 2.830,40 2.185,90 1.859,60 1.549,50

11 2.922,20 2.278,20 1.898,30 1.565,20

12 3.013,50 2.371,00 1.937,90 1.581,20

13 3.105,40 2.463,70 1.979,00 1.597,00

14 3.197,40 2.555,60 2.020,90 1.612,90

15 3.288,80 2.647,40 2.062,90 1.628,60

16 3.408,50 2.739,20 2.105,50 1.644,70

17 3.528,30 2.831,50 2.148,30 1.660,60

18 3.647,90 2.922,60 2.191,10 1.676,60

19 3.767,80 3.014,90 2.233,80 1.692,50

20 3.887,90 3.106,20 2.276,50 1.708,30

21 0,00 0,00 2.319,10 1.724,10

Rettungssanitäter bzw Rettungssanitäterinnen ohne
Fahrberechtigung, die max 3 Monate pro Jahr (als Ur-
laubsaushilfen) beschäftigt werden, erhalten monat-
lich brutto € 1.305,60 und Zulagen entsprechend
Punkt 4.2.

Gehaltsauszahlung
Der Arbeitgeber bzw die Arbeitgeberin ist verpflichtet,
dem Arbeitnehmer bzw der Arbeitnehmerin das Ge-
halt jeweils am Letzten des Monats auszubezahlen so-
wie einen detaillierten Gehaltszettel auszuhändigen,
aus welchem zu ersehen ist:

• Bruttoverdienst

• sämtliche Zulagen

• gesetzliche Abzüge

• Nettoverdienst

Die Auszahlung von Überstunden, variablen Zulagen
und Zuschlägen erfolgt mit der Gehaltsabrechnung
des auf die Leistung folgenden Monates.
Die Aufzeichnungspflicht für Überstunden und varia-
ble Zulagen liegt beim Arbeitnehmer bzw bei der Ar-
beitnehmerin.

Für neu eintretende Arbeitnehmer bzw Arbeitnehme-
rinnen gilt ein befristetes Arbeitsverhältnis von vier
Monaten, wobei der erste Monat als Probemonat gilt.
Das befristete Arbeitsverhältnis geht nach positiver
Beurteilung in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis
über.
Alle neu eintretenden Arbeitnehmer bzw Arbeitneh-
merinnen werden ohne Anrechnung etwaiger Vor-
dienstzeiten wie folgt eingestuft:
Verwendungsgruppe A.3:
Arbeitnehmer bzw Arbeitnehmerinnen der Notfallret-
tung werden nach befristetem Arbeitsverhältnis (in
e/1) in b/1 eingestuft.
Verwendungsgruppe A.2:
Entlohnung im befristeten Arbeitsverhältnis = e/1,
danach Einreihung in c1.;

Alle ab 01.05. 2010 eintretenden Arbeitnehmer bzw
Arbeitnehmerinnen werden in Schema e eingestuft
und bleiben dort bis zur Vollendung des 10. Dienstjah-
res, außer es werden Vordienstzeiten angerechnet.
Danach wechseln diese Arbeitnehmer bzw Arbeitneh-
merinnen von e5 in c3.
Alle Arbeitnehmer bzw Arbeitnehmerinnen im Ret-
tungsdienst des vorliegenden Kollektivvertrages (aus-
genommen sind lediglich Ärztefunkdienst-Mitarbeiter
bzw Ärztefunkdienst-Mitarbeiterinnen) rücken nach
jeweils 2 Jahren in die nächsthöhere Entlohnungsstufe
vor.
Bei Erreichen der letzten Entlohnungsstufe der jewei-
ligen Entlohnungsgruppe wird der Arbeitnehmer bzw
die Arbeitnehmerin in die nächste Entlohnungsgruppe
umgereiht. Die Umreihung erfolgt so, dass bei der
nächsten Vorrückung in jene Entlohnungsstufe der
neuen Gruppe umgereiht wird, welche den nächsthö-
heren Bruttolohn aufweist.
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Ärztefunkdienst-Arbeitnehmer bzw Ärztefunk-
dienst-Arbeitnehmerinnen (Arbeiter bzw Arbei-
terinnen)

Entlohnung pro Dienst ............ 12 Stunden € 130,10

3.3. Speisenzusteller bzw Speisenzustellerin-
nen

Entlohnungsschema Speisenzu-
steller

ZustellerInnen (ArbeiterInnen)
Entlohnungsgruppe

Stufe p1 p2

1 1.541,20 1.509,10

2 1.577,60 1.540,70

3 1.614,20 1.572,00

4 1.650,70 1.603,30

5 1.687,60 1.634,60

6 1.723,80 1.666,00

7 1.760,60 1.697,60

8 1.797,10 1.728,40

9 1.833,80 1.759,90

10 1.870,80 1.791,60

11 1.910,00 1.822,80

12 1.949,80 1.854,20

13 1.992,40 1.887,20

14 2.034,90 1.921,50

15 2.077,20 1.955,50

16 2.120,30 1.992,10

17 2.163,20 2.028,60

18 2.206,40 2.064,80

19 2.249,50 2.101,50

20 2.292,70 2.138,30

21 2.335,50 2.175,50

3.4. Hilfsdienste, Transport- und Botendienste

Stufe (je
2 Jahre)

Arbei-
terIn-
nen

1 1.293,80

2 1.324,40

3 1.355,00

4 1.385,50

5 1.416,00

6 1.446,50

7 1.477,30

8 1.507,90

9 1.538,30

10 1.569,20

11 1.601,90

12 1.635,30

13 1.669,90

14 1.705,30

15 1.740,80

16 1.776,70

17 1.812,80

18 1.848,90

19 1.885,00

20 1.921,00

21 1.957,00

3.5. Ferialpraktikanten bzw Ferialpraktikantin-
nen, Ferialarbeiter bzw Ferialarbeiterinnen

Bezug monatlich Vollzeit ........................... 821,90
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3.6. Notärzte bzw Notärztinnen

Notärzt-
Innen

Stufe (je
2 Jahre)

Gruppe
1

Gruppe
2

1 2.551,30 2.867,80

2 2.589,40 2.911,10

3 2.641,40 2.968,00

4 2.736,70 3.075,50

5 2.832,00 3.183,10

6 2.927,30 3.290,80

7 3.023,60 3.398,30

8 3.099,00 3.484,90

9 3.176,90 3.570,30

10 3.227,70 3.627,10

11 3.278,40 3.685,20

12 3.329,10 3.742,00

13 3.355,10 3.770,50

14 3.381,10 3.798,90

15 3.405,70 3.828,60

16 3.431,70 3.857,10

17 3.456,50 3.885,60

18 3.482,40 3.914,10

– 28 –Anhang Wien



4. ZULAGEN:

Gültig ab 1. Juli 2015

4.1. Angestellte Verwaltungsdienst

Zulagen:
Kinderzulage bei nachgewiesenem Anspruch auf Fa-
milienbeihilfe pro Kind und Monat € 10,90

4.2. Rettungsdienst

Zulagen

Erschwerniszulage Entlohnungsgruppen e,c,b,a Entlohnungsstufen 1–8 € 168,30

Erschwerniszulage Entlohnungsgruppen e,c,b,a ab 9 € 213,70

Nachtdienstzulage Leitstelle Angestellte Leitstelle monatlich € 174,20

Gefahrenzulage Gruppe A-Dienste und Springer
Notfallrettung („NFR”) pro Einsatztag € 11,60

Nacht- /Sonntagszuschlag pro Dienst € 24,20

Feiertagszuschlag 100% ZS

Kommandantenzulage monatlich € 46,00

Journaldienst- Springerzulage
(§ 11 des KV kommt nicht zur
Anwendung)

für überwiegenden Dienst in der
Leitstelle (mindestens 90%
Leitstellentätigkeit) monatlich € 310,20

Journaldienst- Springerzulage fallweise Springertätigkeit pro Dienst in der Leitstelle € 13,70

Wagenreinigung ausgenommen Leitstellen-Mit-
arbeiter bzw ‑Mitarbeiterinnen

5 Std. p.
M. lt

Stunden-
satz

Uniformreinigung monatlich € 12,00

Ärzte-Funkdienst RD pro Dienst ÄFD € 9,30

Springerzulage pro Dienst bei Wechsel von KTW
in andere Gruppe € 4,80

Kinderzulage für Kinder mit nachgewiesenem
Anspruch auf Familienbeihilfe € 10,90

Erschwerniszulage:
Jeder Arbeitnehmer bzw jede Arbeitnehmerin, wel-
cher bzw welche im Fahrdienst des Rettungs- und
Krankentransportdienstes tätig ist, erhält eine Er-
schwerniszulage im ausgewiesenen Ausmaß. Die Er-
schwerniszulage wird 12-mal jährlich ausbezahlt.

Nacht- und Sonntagsdienstzuschlag:
Für den Nacht- und Sonntagsdienst laut Dienstplan
gebührt pro Dienst ein Zuschlag lt Tabelle.

Feiertagszuschlag:
Für den Feiertagsdienst gebührt pro Dienststunde ein
Zuschlag von 100% zum Grundstundenlohn.
Die Arbeitnehmer bzw Arbeitnehmerinnen, in deren
gemeinsamen Haushalt Kinder mit nachgewiesenem
Anspruch auf die staatliche Familienbeihilfe leben, er-
halten eine Kinderzulage lt Zulagentabelle.

Gefahren- und Infektionszulage:
Jeder bzw jede in der Notfallrettung eingesetzte Ar-
beitnehmer bzw Arbeitnehmerin (Einsätze auf „Not-
arztwagen” („NAW”), Rettungstransportwagen
(„RTW”) bzw Notfallkrankentransportwagen
(„NKTW“) unter der Voraussetzung, dass die Nutzung
des „NKTW“ für die MA 70 für eine ganze Dienstschicht
erfolgt) erhält als Abgeltung für erhöhtes Gefahren-
bzw Infektionsrisiko pro Dienst eine Zulage lt Tabelle.

Wagenreinigung:
Jeder Arbeitnehmer bzw jede Arbeitnehmerin, wel-
cher bzw welche im Krankentransportdienst einge-
setzt wird, erhält für die Instandhaltung und Reini-
gung (Innen- und Außenreinigung) des ihm bzw ihr je-
weils anvertrauten Einsatzfahrzeuges einemonatliche
Reinigungszulage, sofern diese Tätigkeit vom Dienst-
nehmer bzw von der Dienstnehmerin durchzuführen
ist. Die Höhe dieser Reinigungszulage entspricht der
Entlohnung von 5 Grundstunden des jeweiligen
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Dienstnehmers bzw der jeweiligen Dienstnehmerin
und gebührt als Abgeltung für Zeiten, welche even-
tuell außerhalb seiner bzw ihrer Normalarbeitszeit an-
fallen.

Springerzulage:
Jeder Arbeitnehmer bzw jede Arbeitnehmerin, wel-
cher bzw welche aus seinem bzw ihrem normalen
Dienst bei Bedarf in ein anderes „Dienstradl” springen
muss, erhält – zusätzlich zu den entsprechend anfal-
lenden Dienstzulagen – eine Springerzulage lt Tabelle.

Ärztefunkdienstzulage:
Jeder Arbeitnehmer bzw jede Arbeitnehmerin, wel-
cher im Ärztefunkdienst eingesetzt wird, erhält pro
Dienst eine Zulage lt Tabelle.

Aufwandsentschädigung bei Tätigkeiten außer-
halb des Bundeslandes Wien:
Arbeitnehmer bzw Arbeitnehmerinnen im Rettungs-
und Krankentransportdienst, die zu Tätigkeiten au-
ßerhalb des Bundeslandes Wien herangezogen wer-
den, haben Anspruch auf nachstehend angeführte
Vergütungen: Das Taggeld wird lt Tabelle nach Kalen-
dertagen berechnet und gebührt für die notwendige
Dauer der auswärtigen Dienstleistung, einschließlich
der Reisezeit. Bei einer notwendig gewordenen Näch-
tigung außerhalb des Dienstortes gebührt der tatsäch-
liche Ersatz laut Rechnung eines zumutbaren Quar-
tiers inkl Frühstück. Sind in einer Diensteinheit meh-
rere Fahrten außerhalb des Bundeslandes Wien erfor-
derlich, so können diese für die Berechnung des Tag-
geldes zusammengerechnet werden. Wird der Dienst-
nehmer bzw die Dienstnehmerin zu Auslandsdienst-
reisen herangezogen, so gebühren Tages- und Nächti-
gungsgelder analog der Regelung für Bundesbediens-
tete in der jeweils geltenden Fassung, siehe auch
Pkt 8.3. des vorliegenden Dokuments.

Außerordentliches Entgelt
Arbeitnehmern bzw Arbeitnehmerinnen, für die keine
Beiträge an die MVK geleistet werden, gebührt nach
mindestens 10-jähriger ununterbrochener Betriebs-
zugehörigkeit im Falle der ordnungsgemäßen Arbeit-
nehmer- bzw Arbeitnehmerinnenkündigung ein au-
ßerordentliches Entgelt. Bemessungsgrundlage ist
das Durchschnittsentgelt einschließlich der Zulagen
für die letzten sechs vollen Kalendermonate zuzüglich

des auf diesen Monat entfallenden Anteils von Ur-
laubszuschuss und Weihnachtsremuneration. Das au-
ßerordentliche Entgelt beträgt bei einer ununterbro-
chenen Dienstdauer von

10 Jahren........................... 3 Monatsentgelte
15 Jahren........................... 4,5 Monatsentgelte
20 Jahren........................... 6 Monatsentgelte

Hinsichtlich des außerordentlichen Entgelts bzw der
Abfertigung werden Vordienstzeiten beim selben Ar-
beitgeber bzw bei der selben Arbeitgeberin, für die be-
reits ein außerordentliches Entgelt oder eine Abferti-
gung gewährt wurde, nicht berücksichtigt.

4.3. Speisenzusteller bzw Speisenzustellerin-
nen

ZULAGEN für Arbeitnehmer bzw Arbeitnehmerinnen, die
vor dem 1.1. 2012 eingetreten sind

Dienstzula-
ge

Entloh-
nungsgrup-
pen p1, p2

Entloh-
nungsstufen
1-8 € 168,30

Dienstzula-
ge

Entloh-
nungsgrup-
pen p1, p2

Entloh-
nungsstufen
ab 9 € 213,70

Uniformrei-
nigung monatlich € 12,00

Feiertagszu-
schlag pro Stunde

100%

Sonntags-
zuschlag pro Stunde

50%

ZULAGEN für Arbeitnehmer bzw Arbeitnehmerinnen, die
nach dem 1.1. 2012 eingetreten sind

Uniformrei-
nigung monatlich € 12,00

Feiertagszu-
schlag pro Stunde

100%

Sonntags-
zuschlag pro Stunde

50%

Feiertagszuschlag
Feiertage von Montag bis Freitag sind Zustelltage. Für
den Feiertagsdienst gebührt pro Dienststunde ein Zu-
schlag von 100% zum Grundstundenlohn.

5. ÜBERSTUNDENTEILER:

Die Berechnungsbasis der Überstundengrundvergü-
tung bei Leistung von Überstunden wird für alle Ar-
beitnehmer bzw Arbeitnehmerinnen vereinheitlicht

und entspricht der Fortschreibung des Normalbezuges
einer in der Normalarbeitszeit geleisteten Stunde. Der
Überstundenteiler beträgt somit einheitliche 173.
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6. ABWEICHENDE PAUSENREGELUNGEN:

Allgemeine Regelung:
In Abänderung des § 14 (2) und § 14 (3) des vorlie-
genden Kollektivvertrages bleiben folgende Regelun-
gen bezüglich Mittagspausen bestehen:
Die gesetzlichen Mittagspausen im Ausmaß von 30Mi-
nuten gelten für alle Arbeitnehmer bzw Arbeitnehme-
rinnen als unbezahlte Zeit. Darüber hinausgehende
Regelungen werden im Folgenden berufsgruppenspe-
zifisch ausgeführt bzw in Betriebsvereinbarungen ge-
regelt.

Abweichende Regelung für den Rettungsdienst:
Für den abgeschlossenen Arbeitszeitplan gilt folgende
Regelung:
Pausen für den Tages-, Früh-, Vormittagsdienst sind in
der Zeit von 11.00 – 14.00 Uhr zu halten. Beginnt die
Pause (inklusive einer bezahlten Suchzeit von 15 Mi-
nuten) erst nach 13.31 Uhr, so gilt eine Verlängerung
von 10 Minuten (= 40 Min. Pause); beginnt die Pause
nach 14.01Uhr, so gilt eine Verlängerung von 20Minu-
ten (= 50 Min. Pause).
Pausen für den Nachmittags-Dienst sind in der Zeit
von 13.00 – 15.00 Uhr zu halten.
Beginnt die Pause (inklusive einer Suchzeit von 15 Mi-
nuten) erst nach 14.31 Uhr, so gilt eine Verlängerung

von 10 Minuten; beginnt die Pause nach 15.01 Uhr,
so gilt eine Verlängerung von 20 Minuten. Eine andere
Lage der Pausen kann durch Betriebsvereinbarung ge-
regelt werden.

Die Arbeitszeiteinteilung hat so zu erfolgen, dass dem
Arbeitnehmer bzw der Arbeitnehmerin in der Zeit zwi-
schen 22.00 – 01.00 Uhr im Nachtdienst die Möglich-
keit eingeräumt wird, seine bzw ihre laut AZG festge-
legte Ruhezeit (Pause) einzuhalten.
Die Einsätze sind so einzuteilen, dass die festgelegte
Ruhezeit (Pause) – wenn möglich – am eingeteilten
Stützpunkt gehalten wird. Kann die festgelegte Ruhe-
zeit (Pause) nicht am eingeteilten Stützpunkt einge-
halten werden, so erhält der Arbeitnehmer bzw die Ar-
beitnehmerin Diäten entsprechend Pkt 8.3. dieses An-
hangs.
In Bezug auf Kurzpausen auf NAW und RTW wird auf
AZG § 11 Abs 1, 3 und 7 verwiesen.
Eine Verlängerung der Pausenzeit soll nach Möglich-
keit vermieden werden.
Pausen während der Nachtzeit fallen nicht unter die
Verlängerungsregelung. Ebenso gilt diese Verlänge-
rungsregel nicht für die Dienstgruppe Notfallrettung.

7. SONSTIGE BESTIMMUNGEN

7.1. Angestellte Verwaltungsdienst

7.1.1. Bildungsfreistellung und Studienurlaub
Unter Berücksichtigung der Regelungen des § 8 –
Aus‑, Fort- und Weiterbildung – des vorliegenden Kol-
lektivvertrages hat die Geschäftsführung den Ange-
stellten im Einvernehmen mit dem Betriebsrat eine
Freistellung zu nachgewiesenen Bildungs- oder Stu-
dienzwecken unter Fortzahlung des Entgeltes bis zu
einem Höchstausmaß von 10 Arbeitstagen oder
80 Normalarbeitsstunden im Dienstjahr zu gewähren.

7.1.2. Treueprämie
Gemäß § 28 – Dienstjubiläen – gebührt Arbeitneh-
mern bzw Arbeitnehmerinnen mit ununterbrochener
tatsächlicher Dauer des Dienstverhältnisses zum 25-
jährigen Dienstjubiläum ein Monatsentgelt. In Ab-
stimmung mit dem Betriebsrat wird mit Inkrafttreten
des Kollektivvertrages eine Liste jener Arbeitnehmer
bzw Arbeitnehmerinnen erstellt, denen eineTreueprä-
mie nach 35-jähriger und 40-jähriger Betriebszuge-
hörigkeit zugestanden wird.

7.2. Rettungsdienst

7.2.1. Wöchentliche bzw tägliche Arbeitszeit
Die Erstellung von Dienstplänen erfolgt im Einverneh-
men zwischen Arbeitgeber bzw Arbeitgeberin und Be-
triebsrat.

7.2.2. Überstunden und deren Abgeltung
Überstunden, die sich für aus dem aktuellen Dienstbe-
trieb zB durch Fernfahrten, verspätetes Einrücken
oder für denMindestbetrieb erforderlicheTouren erge-
ben („angeordnete Überstunden”), werden ausbe-
zahlt. Für diese Überstunden erhält der Arbeitnehmer
bzw die Arbeitnehmerin zum einfachen Stundenlohn
einen Zuschlag. Dieser beträgt bei Tag (06.00 –
22.00 Uhr) 50%. Für Überstunden bei Nacht (22.00
– 6.00 Uhr) sowie an Sonn- und gesetzlichen Feierta-
gen beträgt der Zuschlag 100%. Alle anderen Über-
stunden sind im Rahmen eines sechsmonatigen
Durchrechnungszeitraumes in Freizeit abzugelten.
Als Berechnungsstichtage werden der 1. 3. und der
1. 9. verwendet. Dasselbe gilt für Zeitguthaben aus
Diensten am 24. 12. und 31. 12. Mehrstunden, die
für den täglichen Dienstbetrieb durch Ausfall von ein-
geteilten Arbeitnehmern bzw Arbeitnehmerinnen ent-
stehen, sind ebenfalls in diesem Durchrechnungszeit-
raum durch Zeitausgleich abzugelten.
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Durchrechnungszeitraum: 1.3. – 31. 8. und 1.9. –
28.2. (bzw 29.2.) Die wöchentliche Arbeitszeit darf
60 Stunden nicht überschreiten.

7.2.3. Dienstkleidung:
Für die Instandhaltung und Reinigung der Dienstklei-
dung hat der Arbeitnehmer bzw die Arbeitnehmerin
selbst zu sorgen. Dafür erhält er bzw sie pro Monat
ein Reinigungsgeld laut Tabelle.

7.2.4. Supervision:
Als erste Ebene zur Betreuung von Arbeitnehmern
bzw Arbeitnehmerinnen in besonderen Belastungssi-
tuationen ist ein permanent verfügbares Peer-System
im Einsatz. Darüber hinausgehender Betreuungsbe-
darf kann durch anlassbezogene Supervision abge-
deckt werden.

7.2.5. Dienstverhinderungen:
Ergänzend zu § 33 dieses Kollektivvertrages wird bei
der Eheschließung von Kindern oder Pflegekindern

ein weiterer freier Arbeitstag gewährt, insgesamt also
2 Arbeitstage.

7.3. Speisenzusteller bzw Speisenzustellerin-
nen

Überstundenabgeltung
Für angeordnete Überstunden, die über die regelmä-
ßige, im Dienstplan festgelegte tägliche Arbeitszeit hi-
nausgehen, erhält der Dienstnehmer bzw die Dienst-
nehmerin zum einfachen Stundenlohn einen Zu-
schlag. Dieser Zuschlag beträgt in der Zeit von
06.00 Uhr – 20.00 Uhr 50%.
Für Überstunden in der Nacht (20.00 Uhr – 06.00 Uhr)
sowie an Sonn- und gesetzlichen Feiertagen beträgt
der Zuschlag 100%. Als Stundenlohn gilt der 173. Teil
des Grundlohnes.

8. REISEKOSTEN

8.1. Reisekostenregelung allgemein
Die Auszahlung von Reisekosten erfolgt ausschließlich
nur in jenen Fällen, in denen den Arbeitnehmern bzw
Arbeitnehmerinnen eine schriftliche Genehmigung
vor Antritt der Dienstreise durch den Vorgesetzten
bzw die Vorgesetzte erteilt wurde.
Für Arbeitnehmer bzw Arbeitnehmerinnen, die keiner
berufsgruppenspezifischen Regelung in Bezug auf
Diäten, km-Geld bzw sonstigen Reisekostenvergütun-
gen unterliegen, finden die folgenden Regelungen An-
wendung:
Die Auszahlung von Diäten erfolgt nach steuerrechtli-
chen Bestimmungen bei einer Dauer des Einsatzes au-
ßerhalb des Dienstortes von über 3 Stunden und wird
nach den aktuellen steuerfreien Sätzen (siehe Tabelle
Pkt 8.3.) aliquotiert nach Einsatzdauer ausbezahlt.
Kilometergeld in Höhe des aktuellen steuerfreien
Höchstausmaßes lt EStG von derzeit € 0,42 steht für
jene Strecken zu, die für Einsätze außerhalb des
Dienstortes mit dem eigenen PKW geleistet werden.
Beginn ist jeweils der Punkt des Verlassens des Ge-
meindegebietes von Wien.

8.2. Rettungsdienst – Außendienstmitarbeiter
bzw Außendienstmitarbeiterinnen
Im Außendienst tätige Arbeitnehmer bzw Arbeitneh-
merinnen erhalten pro Einsatztag/-nacht innerhalb
Wiens Diäten in Höhe von € 3,63.
Für Einsätze außerhalbWiens gelten abhängig von der
km-Entfernung zum Dienstort folgende Sätze:

150 – 299km ....................................... € 8,80
300 – 449km ....................................... € 17,60
ab 450km ........................................... € 26,40

Für Auslandsfahrten gelten die Tabellen lt Pkt 8.3.2.

8.3. Zur Anwendung kommende Diäten: Tages-
und Nächtigungsgebühren

8.3.1. Inland

Tagesgebühr (Euro) Nächtigungsgebühr
(Euro)

26,40 15,00

8.3.2. Europa

Land

höchste Gebühren-
stufe (Euro)

Tages-
gebühr

Nächti-
gungs-
gebühr

Albanien 27,90 20,90

Belarus 36,80 31,00

Belgien 35,30 22,70

Brüssel 41,40 32,00

Bosnien-Herzegowina 31,00 23,30

Bulgarien 31,00 22,70

Dänemark 41,40 41,40

Deutschland 35,30 27,90

Grenzorte 30,70 18,10

Estland 36,80 31,00

Finnland 41,40 41,40

Frankreich 32,70 24,00

Paris und Straßburg 35,80 32,70

Griechenland 28,60 23,30
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Land

höchste Gebühren-
stufe (Euro)

Tages-
gebühr

Nächti-
gungs-
gebühr

Großbritannien und Nordirland 36,80 36,40

London 41,40 41,40

Irland 36,80 33,10

Island 37,90 31,40

Italien 35,80 27,90

Rom und Mailand 40,60 36,40

Grenzorte 30,70 18,10

„Jugoslawien” 31,00 23,30

Kroatien 31,00 23,30

Lettland 36,80 31,00

Liechtenstein 30,70 18,10

Litauen 36,80 31,00

Luxemburg 35,30 22,70

Malta 30,10 30,10

Moldau 36,80 31,00

Niederlande 35,30 27,90

Norwegen 42,90 41,40

Polen 32,70 25,10

Portugal 27,90 22,70

Rumänien 36,80 27,30

Land

höchste Gebühren-
stufe (Euro)

Tages-
gebühr

Nächti-
gungs-
gebühr

Russische Föderation 36,80 31,00

Moskau 40,60 31,00

Schweden 42,90 41,40

Schweiz 36,80 32,70

Grenzorte 30,70 18,10

Slowakei 27,90 15,90

Preßburg 31,00 24,40

Slowenien 31,00 23,30

Grenzorte 27,90 15,90

Spanien 34,20 30,50

Tschechien 31,00 24,40

Grenzorte 27,90 15,90

Türkei 31,00 36,40

Ukraine 36,80 31,00

Ungarn 26,60 26,60

Budapest 31,00 26,60

Grenzorte 26,60 18,10

Zypern 28,60 30,50
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